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nung und Vollstreckung um zwei verschiedene Rechtsvor
gänge.

Wenn eine inländische Entscheidung im Ausland aner
kannt und vollstreckt werden soll, ist das Erkenntmsverfah- 
ren über Begründetheit und Höhe des Anspruchs bereits ab
geschlossen. Die Entscheidung ist im Inland rechtskräftig und 
vollstreckbar geworden. Mit dem Eintritt der Rechtskraft 
einer Entscheidung endet aber auch die Tätigkeit des Gerichts, 
die durch das Anhängigmachen der Klage eingeleitet wurde.3

Die Durchsetzung der Entscheidung zu veranlassen ist 
stets Sache der daran interessierten Prozeßpartei. Müssen dazu 
ausländische Organe in Anspruch genommen werden (insbe
sondere, weil die unterlegene Prozeßpartei ihren Wohnsitz im 
Ausland hat und nicht zur Leistung bereit ist), dann obliegt es 
der obsiegenden Prozeßpartei, ein Verfahren zur Anerken
nung und Vollstreckung im Ausland anzustrengen. Eine Ver
pflichtung der inländischen Organe zur Unterstützung' be
steht nur insoweit, als das in völkerrechtlichen Verträgen 
vereinbart bzw. im Recht der DDR im Rahmen der Rechts
beratung (§ 28 GVG) vorgesehen ist. -

Für den internationalen Rechtsverkehr hat das verschie
dene Konsequenzen. Die Rechtshilfe umfaßt nur all jene 
Handlungen, die die Gerichte vornehmen müssen, um eine 
Entscheidung treffen zu können. Die internationale Rechts
hilfe läßt Beziehungen zwischen Staatsorganen unterschied
licher Staaten entstehen, die — soweit einschlägige zwischen
staatliche Vereinbarungen nicht geschlossen sind — von ihrem 
Verpflichtungscharakter her gesehen durch das Prinzip der 
internationalen Höflichkeit bestimmt werden/»

Differenzierter sind die Beziehungen, die im Zusammen
hang mit der Anerkennung und Vollstreckung einer inlän
dischen Entscheidung im Ausland entstehen. Grundsätzlich 
ist die Situation so, daß eine Prozeßpartei als Antragsteller/ 
Vollstreckungsgläubiger auf der einen Seite einem ausländi
schen Staatsorgan auf der anderen Seite gegenübertritt. Dar
über hinaus aber ist zu unterscheiden, ob sich diese Bezie
hungen auf vertraglicher oder außervertraglicher Basis ge
stalten.

Anerkennung und Vollstreckung, wenn zwischenstaatliche 
Vereinbarungen darüber fehlen

Besteht keine vertragliche Vereinbarung zwischen den Staa
ten, dann folgt aus der — gegenüber dem Ersuchen um und 
der Gewährung von Rechtshilfe — veränderten Beteiligten
situation, daß der Anspruch des Gläubigers als nunmehr aus
ländischer Prozeßpartei gegenüber den staatlichen Interessen 
des über die Anerkennung und Vollstreckung entscheidenden 
Staates abzuwägen ist. Für das Verhalten der Staaten in 
dieser Situation sind die Prinzipien der internationalen Höf
lichkeit kein Maßstab mehr, zumal die' mit der Anerkennung 
und Vollstreckung begehrte Wirkungserstreckung der Ent
scheidung auf den ausländischen Staat zumeist in höherem 
Maße dessen Souveränität tangiert, als das bei solchen Hand
lungen der Fall ist, um die im Rahmen der internationalen 
Rechtshilfe ersucht wird (z. B. Zustellung der Klageschrift an 
den ausländischen Verklagten). ,

Einigkeit besteht darüber, daß die Staaten ihr Regime der 
Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidun
gen nach eigenem Ermessen gestalten. Sie tun dies sehr un
terschiedlich, wobei zwei grundsätzliche Regelungsvarianten 
festzustellen sind. Während einige Staaten prinzipiell nur 
dann ausländische Entscheidungen auf ihrem Territorium 
zur Wirkung kommen lassen, wenn eine völkerrechtliche Ver
einbarung besteht (z. B. die skandinavischen Staaten3 4 5), er
möglicht eine Reihe von Staaten auch auf dem Weg ihrer 
autonomen Regelung die Anerkennung und Vollstreckung, 
wobei die Palette der Bedingungen dafür und der Gestal
tungsmöglichkeiten des Verfahrens sehr breit gefächert ist. 
So kann die Anerkennung 3er ausländischen Entscheidung 
formlos erfolgen, für sie kann aber auch ein förmliches Ver
fahren fixiert sein. Auch für das Verfahren des Exequaturs 
existieren sehr verschiedene Formen. Bei all dieser Unter
schiedlichkeit ist die Bedingung der Gegenseitigkeit von 
großer Bedeutung. Darüber hinaus läßt sich für die inhalt
liche Gestaltung der Anerkennungs- und Vollstreckungsver-
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Die antifaschistisch-demokratischen Grundpositionen, die das 
Wirken von Wolfgang Weiß bestimmen, fanden in seinem 1988 er
schienenen Buch „Vom Tagebuch bis zum Todesurteil“, das Sta
tionen des Lebenswegs seines Freundes, des Widerstandskämpfers 
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fahren durchgängig die Tendenz einer Abwendung von der 
inhaltlichen Prüfung der ausländischen Entscheidung, der sog. 
„revision au fond“, und eine gewisse Vereinheitlichung der 
Anerkennungsvoraussetzungen feststellen. Besondere Bedeu
tung kommt den Voraussetzungen zu, die beinhalten, daß der 
unterlegenen Prozeßpartei im Erkenntnisverfahren das recht
liche Gehör nicht versagt worden ist und daß in derselben 
Sache zwischen denselben Prozeßparteien über denselben An
spruch nicht bereits eine Entscheidung im Anerkennungsstaat 
ergangen war.

Anerkennung und Vollstreckung auf der Grundlage 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen

Besteht zwischen dem Staat, in dem die Entscheidung ge
troffen wurde, und dem Staat, in dem die Anerkennung und 
Vollstreckung der Entscheidung begehrt wird, eine völker
rechtliche Vereinbarung, dann steht zwar ebenfalls der aus
ländische Antragsteller/Vollstreckungsgläubiger dem ent
sprechenden Staatsorgan des anderen Staates gegenüber, je
doch erwachsen den beteiligten Staaten Rechte und Pflichten 
im Hinblick auf die Erfüllung des Vertrages.

Das Vorliegen einer entsprechenden vertraglichen Verein
barung ist zumindest als Nachweis der Gegenseitigkeit zu 
qualifizieren. Damit ist grundsätzlich gesichert, daß die Ent
scheidungen der Vertragsstaaten im jeweils anderen Staat 
anerkannt und vollstreckt werden. Darüber hinaus können 
derartige Vereinbarungen weiteres im Interesse der Prozeß
parteien fixieren. Einige Staaten haben dazu eigenständige
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